
Eherecht: Errungenschaftsbeteiligung (ordentlicher Güterstand)

Errungenschaft
♂

Eigengut
♀

Eigengut

Eheliches Vermögen

-persönliche Gegenstände
-eingebrachtes Gut
-unentgeltliche Zuwendungen 
(Erbschaften / Schenkungen)
-Genugtuungsansprüche

-entgeldlich erworbene Vermögenswerte
(insbesondere Arbeitserwerb)

-persönliche Gegenstände
-eingebrachtes Gut
-unentgeltliche Zuwendungen 
(Erbschaften / Schenkungen)
-Genugtuungsansprüche

Fabian Steuri, RA



Errungenschaftsbeteiligung (ordentlicher Güterstand)

Errungenschaft
♂

Eigengut
♀

Eigengut

Güterrechtliche Auseinandersetzung: nach Gesetz

Annahme: Erstversterben Ehemann

♂

Nachlass

½ ½

†

Fabian Steuri, RA



Erbrecht

Nachlass

Erbanteile: nach Gesetz

Annahme: Erstversterben Ehemann, 2 gemeinsame Kinde r

Kind 1 Kind 1 Ehefrau

½ ½

¼¼

Fabian Steuri, RA



Errungenschaftsbeteiligung (ordentlicher Güterstand)

Errungenschaft
♂

Eigengut
♀

Eigengut

Güterrechtliche Auseinandersetzung: mit Ehevertrag d urch Maximalbegünstigung

Annahme: Erstversterben Ehemann

♂

Nachlass

†

Errungenschaft geht vollständig auf die Ehefrau über

Fabian Steuri, RA



Erbrecht

Fabian Steuri, RA

Nachlass

Erbanteile: mit Erbvertrag, Maximalbegünstigung

Annahme: Erstversterben Ehemann, 2 gemeinsame Kinde r, Kinder auf Pflichtteil (3/4 des 

gesetzlichen Erbanspruchs)

Ehefrau

5/8

Kind 1

3/163/16

Kind 2

Pflichtteil: ¾ x ½ = 3/8


